
 

Interesse? 
Bewerben Sie sich bitte papierlos bis zum 31.05.2026 unter 

 

Kontakt: 
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne 

Herr Dr. Stefan Voss 
Leiter der Abteilung 2.6 - Gesundheitsamt 
Tel.: 02641/975-663 
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-ahrweiler.de 

 

 

 

Der Landkreis Ahrweiler sucht engagierte: 

Medizinstudenten/innen (w/m/d) 
für ein Stipendium – „Heute Medizinstudent/in, morgen Arzt/Ärztin im Landkreis Ahrweiler?“ 

Förderungsbeginn: Wintersemester 2026/2027  

 

  

Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der 

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ahrweiler vergibt 

der Landkreis jährlich bis zu zwei Medizinstipendien. Ziel 

ist es, die Studierenden finanziell zu unterstützen und ihre 

Bindung an den Kreis Ahrweiler zu stärken. Das Stipendium 

richtet sich an Medizinstudierende, die später im Kreis 

Ahrweiler ihre Facharztweiterbildung in Innerer oder 

Allgemeinmedizin absolvieren oder im Kreis Ahrweiler 

hausärztlich tätig sein wollen. 

 

 

 Die Studienförderung wird als grundsätzlich nicht 

zurückzahlbarer Zuschuss gewährt.   

 Die Förderung beträgt monatlich bis zu 500 EURO und 

endet maximal nach fünf Jahren. 

 

 

Welche Verpflichtungen gehen die Stipendiaten ein? 
Die Stipendiaten verpflichten sich, nach Erteilung der 

Approbation im Kreis Ahrweiler hausärztlich tätig zu 

werden oder ihre Weiterbildung zum Facharzt für 

Allgemeinmedizin oder Facharzt für Innere Medizin im 

Kreis Ahrweiler zu absolvieren. Die Verpflichtung besteht 

für einen Zeitraum von 10 Jahren. Im Falle einer 

Teilzeittätigkeit verlängert sich der Zeitraum 

entsprechend. 

 

Noch Fragen? 
Weiterführende Informationen zum Stipendium an 

Studierende der Humanmedizin zur Sicherung der 

hausärztlichen Versorgung im Landkreis Ahrweiler finden 

Sie unter: https://kreis-

ahrweiler.de/gesundheit_soziales/medizinstipendium/ 

 

 

 

Medizinstudierende, die 

 den ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Physikum) 

nach der Approbationsordnung für Ärzte an einer 

deutschen Universität oder 

 eine vergleichbare Prüfung in einem Land der 

Europäischen Union (EU), des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) oder in der Schweiz bestanden 

haben. 

 

 

HINTERGRUND/ ZIEL: UNSER ANGEBOT: 

WER KANN SICH BEWERBEN? 


